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9nderung der Hauptsatzung /( ~, ( A fj 

Sehr geehrter Herr Willsch, 
die CDU-Kreistagsfraktion beantragt folgendes: 

Der Kreistag beschließt folgende Änderung der Hauptsatzung: 

§ 4 Kreisausschuss erhält folgende Fassung: 

„Der Kreisausschuss besteht aus der Landrätin/dem Landrat als Vorsitzenden sowie 15 

ehrenamtlichen Kreisbeigeordneten." 

Alle übrigen Paragraphen der Hauptsatzung gelten unverändert fort. 

Die 15. Änderungssatzung zur Hauptsatzung des Rheingau-Taunus-Kreises tritt am Tag nach der 

Vollendung der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Begründung 

Seit Jahren ist die Stelle des l. Kreisbeigeordneten unbesetzt. Eine Weiterführung der Stelle 

des 1. Kreisbeigebordneten ist damit obsolet und die Streichung dieser nur sinnvoll und 

konsequent. 

~ 
Andre Stolz 
Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion 


